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Kreisverband 

Neuburg-Schrobenhausen 

 

Wahlvorbereitungs-

ausschuss 
Karl-Konrad-Str. 3 

86633 Neuburg 

Tel. +49 8431 6799-0 

Fax +49 8431 6799-55 

Digi-Fax +498431679955@brk.fax 

www.kvndsob.brk.de 

wahlen_2025@kvndsob.brk.de 

Ihre Nachricht vom 

 

Ihre Zeichen 

 

Unsere Zeichen 

we-dz 

Neuburg, den 01.03.2025 

Anja Weiss 
Vorsitzende 
wahlen_2025@kvndsob.brk.de 

Wir sind anerkannte 

Beschäftigungsstelle für 

Bundesfreiwilligendienst und 

Freiwilliges Soziales Jahr 

Bankverbindung 

Sparkasse Neuburg-Rain 

IBAN: DE70721520700000002212 

BIC: BYLADEM1NEB 

 

Steuer-Nr. 143 241 00378 

USt-ID 129 523 533 

Bayerisches Rotes Kreuz 

Körperschaft des öffentlichen 

Rechts 

Die sieben Grundsätze 

der Rotkreuz- und 

Rothalbmondbewegung 

− Menschlichkeit 

− Unparteilichkeit 

− Neutralität 

− Unabhängigkeit 

− Freiwilligkeit 

− Einheit 

− Universalität 
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Wahlausschreibung 

 

Für die am Freitag, 11. April 2025 um 19:30 Uhr in der Gaststätte Daferner  
in Schönesberg stattfindende Mitgliederversammlung des Kreisverbandes 
Neuburg-Schrobenhausen schreiben wir die Neuwahlen wie folgt aus. 
 
Gemäß §§ 26, 27 und 28 der Satzung des BRK sind zu wählen: 

1. ein Vorsitzender 
2. ein erster stv. Vorsitzender 
3. ein zweiter stv. Vorsitzender 
4. ein Chefarzt 
5. ein stv. Chefarzt 
6. ein Schatzmeister 
7. ein stv. Schatzmeister 
8. ein Justiziar 
9. ein Konventionsbeauftragter 
10. ein Haushaltsausschuss (7 Mitglieder und 3 Ersatzmitglieder) 
11. fünf Delegierte und fünf Ersatzdelegierte zur Bezirksversammlung 
12. drei Delegierte und drei Ersatzdelegierte zur Landesversammlung 

 
Es sind Kandidaten jeglichen Geschlechts wählbar, einer der Vorsitzenden 
sollte eine Frau sein. Aktiv wahlberechtigt sind alle Personen, die im BRK 
Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen als Mitglied geführt werden und die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Den Mitgliedern steht ab Vollendung des 
18. Lebensjahres das passive Wahlrecht zu. Vorschlagsberechtigt ist jeder 
Wahlberechtigte. Eine Briefwahl ist nicht möglich! 

Wahlvorschläge müssen bis Montag, 17. März 2025, 18:00 Uhr eingehen 

an: 

Wahlvorbereitungsausschuss 
BRK Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen 
Karl-Konrad-Str. 3 
86633 Neuburg an der Donau 

An die Mitglieder des  
BRK Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen 
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Die Einreichung von Wahlvorschlägen* mittels E-Mail ist nur zulässig, wenn der vom Vorschlagenden 
unterzeichnete Wahlvorschlag als Datei-Anhang zur E-Mail an die nachfolgende E-Mail-Adresse: 

wahlen_2025@kvndsob.brk.de 

übersandt wird und diese Datei geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben  
(z. B. gescannte PDF-Datei). 
 
* Die Wahlvorschläge/Kandidaten sind ab 31.03.2025 auf der Website des Kreisverbands 
(www.kvndsob.brk.de/wahlen-2025) einsehbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr BRK Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen 
 
 
 
Anja Weiss 
Vorsitzende des Wahlvorbereitungsausschusses 
 


